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SeehrteRedaktion!
Wirhabenam21 .Novemberdie angeschlosseneNotizüberdie

Sonntagsruhe und den Ladenschluss veröffentlicht und Ihrer Redak¬

tion auch ein Exemplaries darin erwähntenHeftes übermittelt .Lei - ¬
derist in IhremBlattbisherdieVeröffentlichungunterblieben.Da
derMagistratgrossenWertaufdie InformationdesPublikumsüber

die Sonntagsruhe - Bestimmungenlegt ,wiederholen wir diese Notiz ,bit - ¬

tenummöglichstbaldigeVeröffentlichungundbemerken,dassIhrer
RedaktionweitereBelegexemplafegernezurVerfügunggestelltwer-¬

den :
SonntagsruheundLadenschluss .DieVorschriftenüber Sonntagsruheund
LadenschlusssindheutezueinerArtGeheimwissenschaftgeworden .Die
zahlreichenaufGrundderbestehendenGesetzeerlassenenAusnahmen
haben bewirkt ,dass sich die Bevölkerung ,aber auch die Organe derSi¬
cherheitswache nicht mehr zurechtfinden können .BürgermeisterSeitz
hatnunverfügt,dassderWienerMagistrateinVerzeichnisderSonn¬
tagsruheundLadenschlussausnahmenin Wienausarbeitet .DasVerzeich¬
nis ,ein32SeitenstarkesHeftchen,ist bereitserschienenundenthält
auchHinweiseauf die geltendenErsatzruhevorschriftenundeinalpha¬
betischgeordnetesNachschlageregister.BeijedemderangeführtenGe¬
werbe ,für die Ausnahmenbestehen ,sind die Vorschriften über die zu - ¬
lässigeSonntagsarbeitunddeneintretendenLadenschlussoderGe¬
schäftsschlussundeinHinweisaufdieErsatzruhevorschriftenange¬
führt .Danebenbefinden sich die Gesetzeszitate .Das Heftchen kannum
dreissig Groschenbei der städtischenHauptkasseimNeuenRathaus
undbei denKassenabteilungender magistratischenBezirksämterbezo¬
genwerden .

RückwirkungaufvorangegangeneAnforderungen.InmehrerenTagesblät-¬
tern wurde die Novelle zumWohnungsanforderungsgesetzvom30 .Juli

1925,. G.Bl .Nr .304,dahinausgelegt,dassderHauseigentümerdieBegün¬
stigungderAnforderungsfreiheitfürRäume,derenBenützungsrechtam
31 .Juli1925aufeinemanderenRechtsgrundalsdemderMieteoder
Zuweisungberuhte ,ungeachteteinervordemStichtagergangenenAnfor
derungdurcheine Vermietungder angefordertenRäumenachdem31 .Juli
1925erwerbenundhiedurchgleichzeitigdie Anforderungbeseitigen
könne .DemgegenüberhatdasWohnungsamtderStadtWienin derPraxis
anderAnsichtfestgehalten ,dasseinevorderNovelleergangeneAn¬
forderung durch eine nachtfägliche Vermietung desHauseigentümers
in ihrer rechtlichenWirkungnichtmehrbeeinflusstwerdenkann .Zur
Entscheidungder strittigen Fragehat der BürgermeisteralsLandes-¬
hauptmanndasOberlandesgerichtWienangerufen,dasin seinemErkennt
nks vom19 .November1925der Ansicht des Wohnungsamtesbeigepflich¬

tet hat .
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GrossverkehraufdenMärkten.Daheuerder6 .Dezemberaufeinen
Sonntagfällt ,ist derGrossverkehraufdemNaschmarkt ,demSchwen¬
dermarktundYppenmarktschonamFreitag,den. undSamstag,den5.
Dezember.bissiebenUhrabendsgestattet .AmSonntägist keinVer-¬

kauf .
DieBeratungdesstädtischenHauptvoranschlages.DerGemeinderats¬
ausschussfürFinanzensetzteheutenachmittagdieamMontagbegon¬
nenenBeratungenüberdenHaushaltsplanfür dasJahr1926fort .Es
wurdedieamMittwochunterbrocheneDebatteüberdieVerwaltungsgru
pefürSozialpolitikundWohnungswesenfortgesetzt.StadtratKunscha
kamzunächstnochmalsauf die AusführungendesstädtischenFinanz¬
referentenzurückundbezeichneteesalswirtschaftlichunzulässig,
dassdieGemeindebeidergegenwärtigherrschendengrossenKrise
derartige Steuereinnahmen an sich ziehe,statt sie den privaten Un¬
ternehmungenzurAusgestaltungihrerBetriebezuüberlassen.Erstel
te fernereineReihevonAnfragenüberdieZinsbildungindenstädti
schenWohnhausbautenundbemängelte,dassdieMietenindenGemeinde
häusernnicht getrenntnachInstandhaltungzinsundBetriebskosten
berechnetwerden,sonderneinePauschalsummeeingehobenwird.Ausder
inderBetriebsrechnungfürdieHäusererhaltungeingesetztenPost
„Reservefür grössereInstandgetzungen "voninsgesamt476. 000Schil¬
linggleiteteer ab ,dassdie GemeindenichtwiederAusweiszeigt ,
für die Häusereine wirkliche Aufwendungvon84 . 000Schillingmacht
sondernimGegenteileinenUeberschussvon392 . 000Schillingerziel
die als eine Hausherrenrenteanzusehensind .GemeinderatBinderbe¬
schwertesichdarüber,dassdieHausbesorgerindenstädtischenBau¬
ten parteipolitische Agitationbetreiben .Er bemängelt ,dass fürdie
BeflaggungdieserHäuseramStaatsfeiertagSammlungenunterden
Wohnparteienveranstaltetwordensind.WenndieGemeindedieBeflag-¬
gungdieserHäuserwünsche,dannsollsiedieFahnenselbstbeistel-¬

len . StadtratBreitnerentgegnet,dassesdochrichtigersei ,wenn
dieMieterselbstdieseFahnenanschaffen,alsdassdazuSteuergel¬
derverwendetwerdenmüssten.InseinemSchlussworterwidertStadtratWeber,dassdieGe¬
meindeindenaltenstädtischenWohnhäuserngenaunachdengesetz¬
lichenVorschriftendenMietzins,zerlegtinInstandhaltungs-und
Betriebskosten,einhebt. EswerdejederMietparteiindergenauesten
WeiseüberdieseBeträgeRechnunggelegt.FürdieneuenHäusergilt
diesesGesetznicht ;hier ist die freie Mietzinsbildunggestattet .
AberdieGemeindemachedavonnurinsoweitGebracuh,alssieumden
grossenbureaukratischenApparatzuersparenundZinsschwankungen
zuvermeiden,einenPauschalzinsverlangt.Sonstmüsstebeidergros.
senAnzahlvonstädtischenNeubauten ,dieununterbrochenanwächst,
eingewaltigerBeamtenapparataufgebotenwerden,umjedenMonat
die Instandhaltungs-undBetriebskostenzuberechnen .DieKosten
diesesApparatesmüsstenwiedervondenMieternbezahltwerden.Eskannabernichtdavongesprochenwerden,dassdieGemeindeir -undWohnungswesengenehmigtundmitderBeratungderGruppefür
gendeineHauskerrenrenteerziele.DaherwirddieseReservefür
Instandsetzungenbewilligtundder Betraggesondertverrechnet.
EinePartei ,die in einvölligneuesGemeindehauseinzieht ,hätte
überhapptkeinenInstandhaltungszinszuzahlen,müssteaberin

einigenJahrenmitverhältnismässiggrossenBeträgenbelastet
werden .Es würdealso ein Mietereinige Jahre umsonstwohnen ,wäh¬
rendder nachihmEinziehendefür alle AbnützungenausderVer¬
gangenheitaufzukommenhätte .Umdaszuvermeiden,wirdjetzteinedieMiete eingehoben ,die den Aufwandfür/voraussic htlichen Instand¬
haltungsarbeitenin dennächstenJahrendeckt ,so dassselbstbek
grossenReparaturenmitdenReservendasAuslangengefundenwerde
wird .SchliesslichdürfedieMietein denstädtischenNeubauten
mitderin denanderenWienerHäusernnichtverglichenwerden,
weildieBauweisederGemeindesichvorteilhaftvonderprivaten
Bautätigkeitunterscheidet.DieGemeindeverbautnurfünfzigPro¬
zent des Grundesundverwendetden übrigenTeil fürGartenanla¬
genundGartenhöfe .Esgibt keinelanggestrecktenGängemitKüchen
undAbortfenstern .JedeStiegeundjederStocbhat höchstensvier
WohnungenundfürdieAusstattungderWohnungengibtesüberhaupt
keinenVergleichsmöglichkeit.Alle Wohnräumesind direktbelichtet
GasundelektrischesLicht ,WasserleitungundKlosettsindimWoh¬
nungsverschluss.AlleRäumehabenParkettboden,TürenundFenster
sindweisslackiertundeingrosserTeilderWohnungenhatüber¬
diesBalkonoderLoggia.DazukommennochdiezentralenWaschan¬
lagen ,Bäder. . . FürdieBadeanlagenundWäschereienhebtdie
Gemeindenurdie Betriebskostenein ;ein Ueberschusswirdnicht
angestrebt . VoneinerVerzinsungdesBaukapitalskannnichtge¬
sprochen werden .Die städtischen Wohnküchenhaben überhauptkein
Gleichnisin Wien .In denaltenHäusernist wedereinVorraum,noch
einVorzimmerundauchdasAusmassderRäumeist meistkleiner,
als in den Gemeindebauten .Der Pauschalzins wird nachBerücksichti
gungalldieserbesonderenAusstattungundderLagederWohnung
berechnet .Hierist eineeinheitlicheZinsbildungunmöglich.Für
dieneuenHäuserist auchdieHausordnungdiegleichewiefür
dieübrigenstädtischenWohnhäuser.IndenletztenMonatenhatdie
Bestimmungder Hausprdnungüber das Verbot der Hundehaltungviel

Lärmgemacht.WährendindenaltenGemeindehäusernundinjenen
Neubauten,in denendieStiegenausgängedirektaufdieStrasse
münden ,gegen die Hundehaltungkein Einwanderhoben wird undle¬

diglichnurvonderHausverwaltungdaraufgesehenwird ,dasseine
Verunreinigungdurchdie Tierenichterfolgt ,ist dasHaltenvon

Hundenin dengrossenWohnhausanlagenmitInnenhöfenundGarten¬
anlagenunzulässig .Hier steht manvor der Entscheidung ,obdie
Gartenhöfefür die Kinderoderdie Hundegeschaffenwordensind .
DawirdwohlkaumeinZweifelobwaltenkönnen,dassjederman
demStandpunktderGemeindeverwaltung teilt undsich.fürdieKinderentscheidet.DortwovorErlassungdieserBestim¬
mungParteienmitHundeneingezogensind ,wirdsovorgegangen,dass
neuTierenicht mehrzuwachsendürfen .DieHausbesorgerhabenwie
jedeandereParteiimHausdasRecht ,sichparteipolitischzube¬
tätigen .Selbstverständlichist beiAusübungderHausbesorgerpflic
ten ,wieetwadas UebernehmenvonMeldezetteln . . w.einepartei¬
politischeAgitationnichtgestattet,dochsindsolcheBeschwerder
nichterhobenwerden.EswurdedanndieVerwaltungsgruppefürSozialpolitik

Wohlfahrtswesen,JugendfürsorgeundGesundheitswesen ,dievondem
amtsführendenStadtratProfessorTandlereingeleitetwurde ,begon-
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